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►AKTUELL: REFORM DER ERBSCHAFTSTEUER BLEIBT SPANNEND

Zum Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Anpas-
sung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuerge-
setzes fand am 12.10.2015 eine öffentliche Sachver-
ständigenanhörung im Finanzausschuss des Bundes-
tages statt. Vorausgegangen waren eine Stellung-
nahme des Bundesrates zum Regierungsentwurf 
vom 25.09.2015 und eine Gegenäußerung der Bun-
desregierung vom 08.10.2015, woraus schon bei 
schneller Lektüre klar wird, dass erhebliche Span-
nung im Gesetzgebungsverfahren liegt. 
Die aus der akademischen Welt stammenden Sach-
verständigen betonen Zweifel an der Verfassungs-
mäßigkeit des Regierungsentwurfs. Die Wirtschafts-
verbände fordern bessere Definitionen des begüns-
tigten Vermögens und günstigere Modelle der Lohn-
summenklausel sowie der Unternehmensbewertung. 
Dies ist verständlich, ändert aber nichts an der Ursa-
che des verfassungsrechtlichen Problems, nämlich 
dass der Gesetzgeber die Begünstigungen bei be-

stimmten Übertragungen von Unternehmen und 
Beteiligungen durch besonders krasse Belastungen 
angeblich nicht gleichermaßen nützlicher Vermögen 
gerecht erscheinen lassen will. Diese Logik über-
zeugt schlicht nicht, weil auch am Kapital- oder Im-
mobilienmarkt angelegtes Vermögen gesamtwirt-
schaftlich nützlich ist. 
Aus meiner Sicht ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
der Gesetzgeber ein Erbschafts- und Schenkungs-
steuerecht erreichen kann, welches gleichzeitig den 
dortigen Gerechtigkeitsvorstellungen und dem 
Grundgesetz entspricht, relativ niedrig. Im Ergebnis 
wird man wohl nur entweder die Gerechtigkeitsvor-
stellungen ändern (z. B. sehr niedriger Tarif ohne 
viele Ausnahmen und höchstens mit Stundungsmög-
lichkeiten) oder den Blick nach Österreich wenden 
können, wo es seit August 2008 keine Erbschaft- und 
Schenkungsteuer mehr gibt, lediglich eine Grunder-
werbsteuer für unentgeltliche Erwerbsvorgänge. 

►FÄLLIGKEITSTERMINE STEUERN UND SOZIALVERSICHERUNG NOVEMBER UND DEZEMBER 2015 
 

S T E U E R A R T F Ä L L I G K E I T 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag1 10.11.2015 10.12.2015 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag – 10.12.2015 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag – – 

Umsatzsteuer2 10.11.2015 10.12.2015 

Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung – – 

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten3 13.11.2015 14.12.2015 

Gewerbesteuer 16.11.2015 – 

Grundsteuer 16.11.2015 – 

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten3 19.11.2015 – 

Sozialversicherung4 26.11.2015 28.12.2015 

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Seit dem 01.01.2005 sind die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 
Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an An-
teilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

 

1 Für den abgelaufenen Monat; bei Vierteljahreszahlern nach Quartalsende für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
2 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern nach Quartalsende (bei Dau-

erfristverlängerung einen Monat später) für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
3 Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, 

dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die 
Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Die Schonfrist endet damit entsprechend früher. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

4 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats vor-
gezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitli-
cher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit an die jeweilige Einzugs-
stelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage 
vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf 
einen Tag nach Feiertagen fällt. 
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►UNTERNEHMER/BETEILIGUNGEN 

Grenzen der Speicherung digitalisierter Steuerda-
ten aufgrund einer Außenprüfung 
Zur Durchführung einer Außenprüfung kann das 
Finanzamt vom Unternehmer verlangen, dass er sei-
ne Steuerdaten auf einem maschinell verwertbaren 
Datenträger zur Verfügung stellt. So können Be-
triebsprüfer die Daten mit speziellen Analysepro-
grammen auswerten. Diese Programme sind in der 
Regel auf Laptops installiert, die die Betriebsprüfer 
mit sich führen. Wenn ein solcher Laptop in fremde 
Hände gerät, besteht die Gefahr der missbräuchli-
chen Verwendung der Daten. Daher dürfen der Da-
tenzugriff und die Auswertung nur in den Ge-
schäftsräumen des Unternehmers oder in den 
Diensträumen der Finanzverwaltung stattfinden. 
Nach Abschluss der Außenprüfung dürfen die Da-
ten nur noch in den Diensträumen der Finanzver-
waltung gespeichert bzw. aufbewahrt werden, so-
weit und solange sie für Zwecke des Besteuerungs-
verfahrens benötigt werden. Ein Arbeiten im Home-
Office kann es damit für Betriebsprüfer kaum noch 
geben. Darüber hinaus wird die Finanzverwaltung 
ihre Prüfungsanordnungen anpassen müssen. 

Betriebsaufgabe erfordert das Erstellen einer 
Schluss- und einer Aufgabebilanz 
Im Fall der Betriebsaufgabe sind eine letzte Schluss-
bilanz und eine Aufgabebilanz zu erstellen. Darauf 
weist der Bundesfinanzhof hin. 
Die Schlussbilanz dient der Ermittlung des letzten 
laufenden Ergebnisses. Für eventuell noch drohende 
Inanspruchnahmen sind in dieser Bilanz Rückstel-
lungen zu bilden. In der Aufgabebilanz sind an-
schließend nur noch die veräußerten und in das Pri-
vatvermögen überführten Wirtschaftsgüter und die 
verbleibenden Schulden mit ihrem jeweiligen Veräu-
ßerungspreis oder gemeinen Wert in Ansatz zu 
bringen. Nach Abzug der Veräußerungskosten ver-
bleibt dann der Veräußerungsgewinn oder -verlust. 

Negatives Kapitalkonto eines Kommanditisten 
erhöht seinen Veräußerungsgewinn 
Bei der Berechnung eines Veräußerungsgewinns für 
einen aus der Gesellschaft ausscheidenden Kom-
manditisten ist sein negatives Kapitalkonto zu be-
rücksichtigen. Es kommt nicht darauf an, aus wel-
chen Gründen das Kapitalkonto negativ geworden 
ist. Der Negativsaldo des Kontos ist auch dann in 
die Berechnung eines Veräußerungsgewinns einzu-
beziehen, wenn der Negativsaldo auf handelsrecht-
lich zulässigen Ausschüttungen beruht und der 
Kommanditist keine Verpflichtung hat, die Aus-
schüttung unter Umständen wieder zurückzuzahlen. 
Eine eventuell bestehende Rückzahlungsverpflich-
tung mindert demgegenüber den Veräußerungsge-

winn. Das Veräußerungsergebnis stellt sich strikt als 
Differenz zwischen dem Veräußerungspreis nach 
Abzug der Veräußerungskosten und dem Wert des 
Anteils am Betriebsvermögen dar. 

Geschenke an Geschäftsfreunde 
Zum Jahresende ist es üblich, Geschenke an Ge-
schäftsfreunde zu verteilen. Deshalb sind für den 
Abzug dieser Aufwendungen als Betriebsausgaben 
die nachfolgenden Punkte von großer Bedeutung: 
· Geschenke an Geschäftsfreunde sind nur bis zu 

einem Wert von 35 € netto ohne Umsatzsteuer 
pro Jahr und pro Empfänger abzugsfähig. 

· Nichtabziehbare Vorsteuer (z. B. bei Versiche-
rungsvertretern, Ärzten) ist in die Ermittlung der 
Wertgrenze mit einzubeziehen. In diesen Fällen 
darf der Bruttobetrag (inklusive Umsatzsteuer) 
nicht mehr als 35 € betragen. 

· Es muss eine ordnungsgemäße Rechnung vor-
handen sein, auf der der Name des Empfängers 
vermerkt ist. Bei Rechnungen mit vielen Positio-
nen sollte eine gesonderte Geschenkeliste mit den 
Namen der Empfänger sowie der Art und der Be-
tragshöhe des Geschenks gefertigt werden. 

· Schließlich müssen diese Aufwendungen auf ein 
besonderes Konto „Geschenke an Geschäfts-
freunde“ gebucht werden. 

Überschreitet die Wertgrenze sämtlicher Geschenke 
pro Person und pro Wirtschaftsjahr den Betrag von 
35 € oder werden die formellen Voraussetzungen 
nicht beachtet, sind die Geschenke an diese Personen 
insgesamt nicht abzugsfähig. 
Kranzspenden und Zugaben sind keine Geschenke 
und dürfen deshalb auch nicht auf das Konto „Ge-
schenke an Geschäftsfreunde“ gebucht werden. In 
diesen Fällen sollte ein Konto „Kranzspenden und 
Zugaben“ eingerichtet werden. 
Unternehmer haben bei betrieblich veranlassten 
Sachzuwendungen und Geschenken die Möglichkeit, 
eine Pauschalsteuer von 30 % zu leisten. Um bei ho-
hen Sachzuwendungen eine Besteuerung mit dem 
individuellen Steuersatz des Empfängers zu gewähr-
leisten, ist die Pauschalierung ausgeschlossen, so-
weit die Aufwendungen je Empfänger und Wirt-
schaftsjahr oder je Einzelzuwendung 10.000 € über-
steigen. Die Zuwendungen sind weiterhin aufzu-
zeichnen, auch um diese Grenze prüfen zu können. 
Als Folge der Pauschalversteuerung durch den Zu-
wendenden muss der Empfänger die Zuwendung 
nicht versteuern. In einem koordinierten Länderer-
lass hat die Finanzverwaltung zur Anwendung die-
ser Regelung Stellung genommen. Danach ist u. a. 
Folgendes zu beachten: 
· Grundsätzlich ist das Wahlrecht zur Pauschalie-

rung für alle innerhalb eines Wirtschaftsjahres 
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gewährten Zuwendungen einheitlich auszuüben. 
Es ist jedoch zulässig, die Pauschalierung jeweils 
gesondert für Zuwendungen an Dritte (z. B. Ge-
schäftsfreunde und deren Arbeitnehmer) und an 
eigene Arbeitnehmer anzuwenden. 

· Streuwerbeartikel (Sachzuwendungen bis 10 €) 
müssen nicht in die Pauschalierung einbezogen 
werden, werden also nicht besteuert. 

· Bei der Prüfung, ob Aufwendungen für Geschen-
ke an einen Nichtarbeitnehmer die Freigrenze 
von 35 € pro Wirtschaftsjahr übersteigen, ist die 
übernommene Steuer nicht mit einzubeziehen. 
Die Abziehbarkeit der Pauschalsteuer als Be-
triebsausgabe richtet sich danach, ob die Auf-
wendungen für die Zuwendung als Betriebsaus-
gabe abziehbar sind. 

· Der Unternehmer muss Zuwendungsempfänger 
informieren, dass er die Pauschalierung anwen-
det. Eine Form ist nicht vorgeschrieben. 

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass die Vor-
schrift voraussetzt, dass Zuwendungen oder Ge-
schenke dem Empfänger im Rahmen einer der Ein-
kommensteuer unterliegenden Einkunftsart zuflie-
ßen. Die Norm begründet keine weitere eigenständi-
ge Einkunftsart, sondern stellt lediglich eine beson-
dere pauschalierende Erhebungsform der Einkom-
mensteuer zur Wahl. 
Die Pauschalierungsvorschriften 
· erfassen nur solche betrieblich veranlassten Zu-

wendungen, die beim Empfänger dem Grunde 
nach zu einkommensteuerbaren und einkommen-
steuerpflichtigen Einkünften führen und begrün-
den keine weitere eigenständige Einkunftsart, 

· erweitern nicht den Lohnbegriff, sondern stellen 
lediglich eine pauschalierende Erhebungsform 
der Einkommensteuer zur Wahl und beziehen 
sich auf alle Geschenke an Geschäftsfreunde, und 
zwar unabhängig davon, ob ihr Wert 35 € über-
schreitet oder nicht. 

Nach einer Verfügung der Oberfinanzdirektion 
Frankfurt am Main müssen bloße Aufmerksamkeiten 
(Sachzuwendungen aus Anlass eines besonderen 
persönlichen Ereignisses, wie Geburtstag, Jubiläum) 
mit einem Wert bis zu 60 € (inklusive Umsatzsteuer) 
nicht mehr in die Bemessungsgrundlage der Pau-
schalsteuer einbezogen werden. 
Wegen der Kompliziertheit der Vorschrift sollte in 
Einzelfällen der Steuerberater gefragt werden. 

►ALLE STEUERPFLICHTIGEN 

Familienkasse verlangt ab 2016 zwei Identifikati-
onsnummern 
Im Jahr 2007 ist eine Identifikationsnummer (IdNr) 
eingeführt worden, die inzwischen bei den meisten 

steuerlichen Angelegenheiten natürlicher Personen 
von der Finanzverwaltung genutzt wird. 
Ab 2016 ist diese IdNr auch wichtig für den Bezug 
von Kindergeld. Um zu verhindern, dass mehrere 
Personen gleichzeitig Kindergeld für ein Kind bezie-
hen, müssen Kindergeldberechtigte ihre eigene IdNr 
und die des Kindes/der Kinder der zuständigen 
Familienkasse mitteilen. 
Hinweis: Es bietet sich an, die IdNrn den Familien-
kassen schon vor dem 01.01.2016 mitzuteilen, damit 
die Kindergeldzahlungen nicht eingestellt werden. 
Die eigene IdNr findet man im Einkommensteuerbe-
scheid oder in der Lohnsteuerbescheinigung. Falls 
die eigene IdNr und/oder die des Kindes/der Kin-
der nicht bekannt sind, kann man diese über ein 
Eingabeformular unter www.bzst.de erneut anfor-
dern. Bei fehlendem Internetzugang geht dies auch 
telefonisch über die Hotline 0228 4061240. Die Bear-
beitungsdauer beträgt etwa vier Wochen. 

Veränderungen bei der Gültigkeit von Freistel-
lungsaufträgen nach dem 01.01.2016 
Seit dem 01.01.2011 können Freistellungsaufträge 
nur unter Abgabe der Steueridentifikationsnummer 
des Steuerzahlers und ggf. seiner Ehepartnerin ge-
ändert oder neu erteilt werden. 
Durch Änderung des Einkommensteuergesetzes ver-
lieren bestehende Freistellungsaufträge ohne gültige 
steuerliche Identifikationsnummer (IdNr) ab 
01.01.2016 ihre Gültigkeit. Es ist darauf zu achten, 
dass Freistellungsaufträge, die für einen unbefriste-
ten Zeitraum erteilt wurden, zum 01.01.2016 ungül-
tig werden, wenn diesen keine IdNr zugeordnet 
wird. Es muss kein neuer Freistellungsauftrag erteilt 
werden. Es reicht aus, wenn dem Institut, bei dem 
der Freistellungsauftrag vorliegt, vor Beginn des 
Jahres 2016 die IdNr mitgeteilt wird. 
Hinweis: Es sollte geprüft werden, ob die Höhe der 
freigestellten Beträge noch in Ordnung ist. 

►ARBEITGEBER/ARBEITNEHMER 

Behandlung von Aufwendungen für Arbeitnehmer 
bei Betriebsveranstaltungen 
Zuwendungen des Arbeitgebers an die Arbeitneh-
mer bei Betriebsveranstaltungen gehören als Leis-
tungen im ganz überwiegenden betrieblichen Inte-
resse des Arbeitgebers nicht zum Arbeitslohn, wenn 
es sich um herkömmliche (übliche) Betriebsveran-
staltungen und um bei diesen Veranstaltungen übli-
che Zuwendungen handelt. Übliche Zuwendungen 
bei einer Betriebsveranstaltung sind insbesondere 
Aufwendungen für den äußeren Rahmen (z. B. für 
Räume, Musik, Kegelbahn, für künstlerische und 
artistische Darbietungen), wenn die Darbietungen 
nicht der wesentliche Zweck der Betriebsveranstal-
tung sind. 
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Der Gesetzgeber hat die bisherige Verwaltungsauf-
fassung zum 01.01.2015 durch einen neuen Tatbe-
stand im Einkommensteuergesetz ersetzt. Dabei 
wurde die Bemessungsgrundlage verbreitert, der 
seit 1993 unveränderte Wert von 110 € (damals 
200 DM) aber nicht erhöht. Allerdings machte er 
auch aus der bisherigen Freigrenze einen Freibetrag. 
Seit dem 01.01.2015 gilt Folgendes: 
· Eine Betriebsveranstaltung liegt vor, wenn es sich 

um eine Veranstaltung auf betrieblicher Ebene 
mit gesellschaftlichem Charakter handelt. 

· Die Veranstaltung muss allen Angehörigen des 
Betriebs, eines Teilbetriebs oder einer in sich ge-
schlossenen betrieblichen Organisationseinheit 
(z. B. einer Abteilung) offen stehen. 

· Zuwendungen im Rahmen einer Betriebsveran-
staltung sind alle Aufwendungen des Arbeitge-
bers inklusive Umsatzsteuer, und zwar unabhän-
gig davon, ob sie einzelnen Arbeitnehmern indi-
viduell zurechenbar sind oder es sich um einen 
rechnerischen Anteil an den Kosten der Betriebs-
veranstaltung handelt, die der Arbeitgeber ge-
genüber Dritten für den äußeren Rahmen der Be-
triebsveranstaltung aufwendet. 

· Soweit solche Zuwendungen den Betrag von 
110 € je Betriebsveranstaltung und teilnehmenden 
Arbeitnehmer nicht übersteigen, bleiben sie beim 
Arbeitnehmer (wegen des Freibetrags) steuerlich 
unberücksichtigt. 

· Zuwendungen bis 110 € bleiben steuerfrei, soweit 
ein Arbeitnehmer an nicht mehr als zwei Be-
triebsveranstaltungen pro Jahr teilnimmt. Über-
steigen die Kosten für eine von zwei Betriebsver-
anstaltungen den Freibetrag von 110 € und/oder 
nimmt ein Arbeitnehmer an weiteren Betriebs-
veranstaltungen teil, sind die insoweit anfallen-
den zusätzlichen Kosten steuerpflichtig. 

Der Arbeitgeber kann diesen Arbeitslohn pauschal 
versteuern. Dies gilt allerdings nur dann, wenn die 
Teilnahme an der Veranstaltung allen Arbeitneh-
mern offen stand. 
Bei den Veranstaltungen sollte noch beachtet wer-
den, dass Geldgeschenke, die kein zweckgebundenes 
Zehrgeld sind, nicht der Pauschalierungsmöglichkeit 
unterliegen und voll versteuert werden müssen. 

Mindestlohn - Anrechnung von zusätzlichem Ur-
laubsgeld und Berechnung von Nachtarbeitszu-
schlägen 
Ein zusätzliches Urlaubsgeld ist nicht auf den Min-
destlohnanspruch anrechenbar. Entscheidend für die 
Anrechnung ist, ob die Leistung ihrem Zweck nach 
die normale Arbeitsleistung des Arbeitnehmers ent-
gelten soll. Das zusätzliche Urlaubsgeld dient der 
Kompensation von Ausgaben, die während der Er-
holung im Urlaub entstehen und unterstützt damit 

die Wiederherstellung und den Erhalt der Arbeitsfä-
higkeit des Arbeitnehmers. Es ist nicht als Vergü-
tung der Normalleistung zu betrachten. 
Die Berechnung eines dem Arbeitnehmer nach ei-
nem Manteltarifvertrag zustehenden Nachtarbeits-
zuschlags hat auf der Grundlage des Mindestlohns 
zu erfolgen. Das folgt hier zum einen aus dem Tarif-
vertrag, nach dem die Grundlage für die Berechnung 
der Stundenverdienst ist, zum anderen aus dem Ar-
beitszeitgesetz, nach dem der Arbeitnehmer für 
während der Nachtzeit geleistete Arbeitsstunden 
einen Anspruch auf einen angemessenen Zuschlag 
auf das ihm zustehende Bruttoarbeitsentgelt hat. 

►GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER/VERMIETER 

Mieter müssen Einbau neuer Rauchwarnmelder 
auch bei vorheriger Selbstausstattung dulden 
Der Bundesgerichtshof hatte in zwei Verfahren die 
Frage zu entscheiden, ob ein Mieter den Einbau von 
Rauchmeldern auch dann zu dulden hat, wenn er 
die Wohnung zuvor schon selbst mit eigenen 
Rauchmeldern ausgestattet hat. 
In den vom Gericht entschiedenen Fällen beabsich-
tigten die Vermieter, die Wohnungen einheitlich mit 
Rauchwarnmeldern auszustatten und warten zu las-
sen. Die Mieter lehnten den Einbau jeweils mit dem 
Hinweis ab, dass sie bereits eigene Rauchwarnmel-
der angebracht hätten. Nach Auffassung der Richter 
handelt es sich bei den geplanten Maßnahmen um 
bauliche Veränderungen, die zu einer nachhaltigen 
Erhöhung des Gebrauchswerts und zu einer dauer-
haften Verbesserung der allgemeinen Wohnverhält-
nisse führen und deshalb von den Mietern zu dul-
den sind. Durch den Einbau und die spätere War-
tung der Rauchwarnmelder wird ein hohes Maß an 
Sicherheit gewährleistet, das zu einer nachhaltigen 
Verbesserung auch im Vergleich zu dem Zustand 
führt, der bereits durch den Einbau der vom Mieter 
selbst ausgewählten Rauchwarnmelder erreicht ist. 

Einkünfteerzielungsabsicht bei Vermietung und 
Verpachtung 
Mietverträge unter nahestehenden Personen sind 
dann nicht der Besteuerung zu Grunde zu legen, 
wenn die Gestaltung oder die tatsächliche Durch-
führung einem Fremdvergleich nicht standhalten. 
Eine maßgebliche Rolle spielt dabei, ob die wirt-
schaftlichen Interessen der Vertragsparteien gleich-
wertig gegenüber stehen oder ob sie durch die per-
sönlichen Beziehungen zueinander wesentlich beein-
flusst werden. 
Ein Mietvertrag ist ein Scheingeschäft, wenn die Fol-
gerungen aus einem solchem Vertrag bewusst nicht 
gezogen werden. Dies ist z. B. dann der Fall, wenn 
der Mieter wirtschaftlich nicht in der Lage ist, die 
Miete aufzubringen. 


